
 
L Ä R M S C H U T Z  
BA U G E S U C H -NR. :   

 

 

Ergebnis der Kontrolle:  BESTANDEN  NICHT BESTANDEN 
 

 GUTE BAUSTELLENPRAXIS 
 JA  NE IN Werden Lärmschutzvorrichtungen (z.B. Kapselungen) richtig genutzt? 

  
 JA  NE IN Werden lärmintensive Maschinen nur so lang wie nötig laufen gelassen? 

  
 JA  NE IN Werden lärmintensive Arbeiten möglichst gleichzeitig durchgeführt (Ziel: ruhige 

Phasen)? 

  
 ARBEITSZEITEN 
 JA  NE IN Werden die Arbeitszeiten eingehalten (7 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr, 

ausnahmsweise bis 19 Uhr)? 

  
 JA  NE IN Werden die Zeitbeschränkungen für lärmintensive Bauarbeiten eingehalten? 

  
 ORIENTIERUNG DER LÄRMBETROFFENEN 
 JA  NE IN Sind die Anwohner und Gewerbebetriebe über die Baustelle informiert (totale 

Bauzeit, lärmintensive Bauarbeiten, Anlaufstelle bei Lärmklagen)? 

  
 AUFLAGEN / MASSNAHMEN GEMÄSS BAULÄRM-RICHTLINIE 
 JA  NE IN Sind speziell lärmintensive Bauarbeiten vorhanden?(z.B. mit Druckluft- oder 

Hydraulikhammer, Hochdruckreiniger, etc.) 

  
 JA  NE IN Werden Pfahlarbeiten ausgeführt? Falls ja, welche? 

  
 JA  NE IN Werden Spundwände gesetzt? Falls ja, welche? 

  
 JA  NE IN Sind weitere Massnahmen gemäss Baulärm-Richtlinie verbindlich in der 

Baubewilligung festgehalten? 

  
 JA  NE IN Werden die Massnahmen umgesetzt? 

  
 JA  NE IN Sind Maschinen mit Lärmpegelangaben gekennzeichnet (Schallpegelleistung in LwA 

für Maschinen ab Jahrgang 2010)? 

  
 

   
 


